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Wie viel ist uns das Alter noch wert?

Die Gesundheitskosten steigen 
seit Jahren. Obwohl Bundesrat, 
Leistungserbringer, Krankenver-
sicherer, Kantone und Gemein-
den einen Sparvorschlag nach 
dem anderen ausarbeiten – ein 
Ab-wärtstrend bei den explodie-
renden Gesundheitskosten ist 
nicht in Sicht. Nun soll auf dem 
Rücken der Betagten und Hoch-
betagten gespart werden. Viele 
dieser Seniorinnen und Senioren 
leben in Alterszentren und Pflege-
heimen. Sie können nicht mehr 
alleine zuhause leben, sondern 
sind auf Pflege und Betreuung 
durch ausgebildetes Fachperso-
nal im Heim angewiesen. Die 
Pflege und Betreuung in Alters-
zentren und Pflegeheimen ist 
mittlerweile hoch komplex. Diese 
Komplexität wird bisher durch die 
vom Kanton Baselland im Jahr 

2011 festgesetzten Pflegenorm-
kosten nicht abgegolten. Darum 
werden die effektiven Pflegekos-
ten der Bewohnerinnen und Be-
wohner in unseren Heimen durch 
die Betreuungstaxen quersub-
ventioniert. Dies hat der eidge-
nössische Preisüberwacher be-
reits vor Jahren beanstandet. Die 
Baselbieter Gemeinden, vertre-
ten durch den Verband Basel-
landschaftlicher Gemeinden 
(VBLG), wehren sich nun gegen 
eine Erhöhung dieser Pflege-
normkosten, da sie massive 
Mehrkosten erwarten. Dies 
stimmt so nicht. Die Kosten, 
welche die Gemeinden für die 
einzelne Heimbewohnerin oder 
den einzelnen Heimbewohner 
übernehmen müssen, bleiben in 
etwa gleich. Eine Anpassung der 
Pflegenormkosten verringert 

nämlich die Quersubventionie-
rung der Pflegekosten durch die 
Betreuungstaxen. 
Der Druck auf die Alterszentren 
und Pflegeheime seitens Kanton 
und Gemeinden nimmt zu: Am 
1.1.2018 treten das neue kanto-
nale Ergänzungsleistungsgesetz 
(ELG) und die Verordnung dazu in 
Kraft. Das neue Gesetz und die 
Verordnung bringen Obergrenzen 
für die Ergänzungsleistungen an 
Personen im Pflegeheim. Die Dif-
ferenz zu den effektiven Heimkos-
ten muss von der letzten Woh-
nortgemeinde durch Zusatzbei-
träge gedeckt werden. 
Die Gemeinden erwarten nun von 
den Pflegeheimen, dass sie noch 
kostengünstiger arbeiten. Diese 
Erwartung können die Alterszent-
ren und Pflegeheime nur durch 
einen Abbau ihrer Leistungen be-
werkstelligen. Wollen wir wirklich, 
dass unsere Grossmütter und 
-vater, unsere betagten Mütter 
und Väter, Tanten, Onkel, Freun-
dinnen und Freunde nur noch vor 
dem Aquarium oder Fernseher 
sitzen anstatt zu töpfern, jassen 
oder einen Rollatortanz einzustu-
dieren? Wie viel ist uns das Alter 
noch wert? 

Die Finanzierung einer betreu-
ungs- und pflegebedürftigen 
Person in einem Alterszentrum 
ist eine komplizierte Angelegen-
heit. Die Sparschraube kann 
schon an verschiedenen Ecken 
angesetzt werden, wenn man die 
Folgen davor nicht scheut.

Fritz Nägelin, 
Präsident des Stiftungsrates
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